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Regierung von Unterfranken, Peterplatz 9, 97070 Würzburg 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 72 Abs. 2 i. V. m. Art. 17 Abs. 2 Satz 2 des 
Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) 
 
 
Planfeststellungsverfahren gemäß Art. 36 ff. des Ba yerischen Straßen- und Wegege-
setzes (BayStrWG) i.V.m. Art. 72 ff. des Bayerische n Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(BayVwVfG) für die Wü 3 neu, Neubau der Ortsumfahru ng Rimpar zwischen der Kr 
Wü 3, Abschnitt 140, Station 7,503 und der St 2294,  Abschnitt 320, Station 0,485 
 
Für das oben genannte Bauvorhaben hat der Landkreis Würzburg, Zeppelinstraße 15, 97074 
Würzburg, mit Schreiben vom 07.02.2018 die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens 
beantragt. 
 
Die eingereichten Unterlagen liegen zur allgemeinen Einsicht bei dem Markt Rimpar und der 
Gemeinde Güntersleben aus. Ort und Zeit der Auslegung sowie Näheres zur Möglichkeit, 
Einwendungen zu erheben, werden durch ortsübliche Bekanntmachung in dem Markt 
Rimpar und in der Gemeinde Güntersleben gesondert mitgeteilt. Die Planunterlagen und 
diese Bekanntmachung können mit Beginn der Auslegung auch auf der Internetseite der 
Regierung von Unterfranken abgerufen werden (www.regierung.unterfranken.bayern.de � 
Planung + Bau). Maßgeblich ist jedoch allein der Inhalt der ausgelegten Unterlagen. 
 
Bei Einwendungen gegen den Plan, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten 
unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleich-
förmige Eingaben), ist ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der 
übrigen Unterzeichner für das Verfahren zu bezeichnen, soweit er nicht von ihnen als Be-
vollmächtigter bestellt ist. Diese Angaben müssen deutlich sichtbar auf jeder mit einer Unter-
schrift versehenen Seite enthalten sein. Vertreter kann nur eine natürliche Person sein. An-
dernfalls können diese gleichförmigen Eingaben unberücksichtigt bleiben. 
 
 
Würzburg, 13.02.2018 
Regierung von Unterfranken                                              
                                                                                           
                                                                                           
Dr. Paul Beinhofer                                                              
Regierungspräsident 
 
 
 
 


